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Henning von Stosch                                03. Juni 2024 

Mühlenstr. 5              

25421 Pinneberg  

 

An das  

Bundesverfassungsgericht  

Schloßbezirk 3  

76131 Karlsruhe 

 

Meine Verfassungsbeschwerde vom 15. Mai 2024 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichtes vom 22.05.2024 

Aktenzeichen AR 3362/24 

 

Sehr geehrte Frau Ingendaay-Herrmann, 

Sie haben sich zuarbeiten lassen und offensichtlich etwas 

unterschrieben, von dem Sie erkennbar keine Vorstellung haben können, 

welche Bedeutung das hat! 

Im Jahr 2010 habe ich angefangen, eine Heilmethode publik zu machen, 

mit der jede Krebserkrankung ausgeheilt werden kann, wenn sehr 

geringe Voraussetzungen erbracht werden können! 

Seitdem werde ich vom kriminellen FILZ „beschäftigt gehalten“ und 

gemobbt! Im Jahr 2017 hat man mir sogar meine Arbeit genommen! 

Anschließend wurde ich auf ungesetzliche Weise kriminalisiert! 

Das Versagen der Justiz im Staate, was meine Person und einige 

sehr wichtige weitere Ereignisse betrifft, ist offensichtlich! 

 

Die in Ihrem Schreiben vom 22.05.2024, auf der Seite 1, letzter 

Absatz genannte Anhörungsrüge wäre offensichtlich von 

vornherein aussichtslos und damit unzumutbar! 

Vor der Tatsache, daß in den Anlagen 5 und 6 der 

Verfassungsbeschwerde vom 15. Mai 2024 nachgewiesen ist, daß neun 
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Expressendungen in Folge nicht beim Empfänger eingetroffen sind, löst 

sich die gesamte „Argumentation (???)“ Ihrer Mitarbeiterin Joachim in 

Rauch auf! 

Ihr Haus, das angeblich höchste Gericht im Staate, scheint sich mal 

wieder weigern zu wollen, gegen den ganz miesen international 

organisierten FILZ vorgehen zu wollen. 

Sollen tatsächlich „formale Betrachtungsweisen“ wichtiger sein, als 

das  

Erkennen und 

Beenden 

eines unvorstellbaren Massenmordes, der weltweit in der 

Zwischenzeit so um drei Milliarden Krebspatienten grundlos das 

Leben gekostet hat? 

Vollidiotenjuristen können Sie mit solch einem SCHWACHSINN 

kommen! Mir nicht! Ich habe mein Herz noch in der Brust! 

 

Wie wirksam die von mir publik gemachte Heilmethode ist, entnehmen 

Sie bitte der Anlage 7. Der Erläuterungtext dazu befindet sich auf der 

Seite 7 der Verfassungsbeschwerde, zweiter Spiegelstrich von Unten. 

Von 6500 aufgegebenen, also innerhalb der nächsten 14 Tage 

sterbepflichtigen Krebspatienten, waren etliche Jahre später noch 

6000 am Leben! 

Sehr geehrte Frau Ingendaay-Herrmann, Sie sollten jetzt wirklich 

begriffen haben, daß die  

NICHT-HEILUNG 

von Krebspatienten durch die Schulmedizin und die gleichzeitige 

massive Unterdrückung der Verbreitung der heilenden Medizin, die über 

den 

offensichtlichen Zusammenhang 

von „Seele, Geist und Körper“ 
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„funktioniert“, ein einziger riesengroßer Massenmord ist, der deshalb 

besonders brisant ist, weil er die Opferzahl des bisher „berüchtigsten 

Massenmordes“, nämlich des Holocaust, um den Faktor dreihundert 

übersteigt! 

Dann gibt es einen weiteren wichtigen Unterschied: Die Vergasungen im 

III. Reich waren spätestens am 08.Mai 1945 beendet. Der Massenmord 

an Krebspatienten mit CHEMO-Therapie (??) geht „fröhlich“ weiter! 

Der Grund, warum weiter CHEMO angewendet werden soll, ist einfach 

zu verstehen: Der Umsatz der Krankenhäuser würde dramatisch 

zusammenbrechen, wenn Krebspatienten tatsächlich geheilt werden 

würden. Statt hunderttausenden von Euro Umsatz für einen einzigen 

Patienten, würde der Umsatz auf wenige tausend Euro 

zusammenbrechen. Anschließend könnten diese Menschen weiter 

arbeiten oder Rente beziehen! 

 

Zu der DVD: Der Datenträger enthält nur die Anlagen 20 und 23, die 

beide nicht ausgedruckt werden können. 

Die Anlage 23, also das Buch von Ryke Geerd Hamer „Einer gegen 

alle“ zeigt die Anlagen 7, 24 und 25 im Zusammenhang des gesamten 

Textes auf. Das ist sinnvoll, weil auf diese Weise die vollständige 

Information zur Verfügung gestellt wurde. 

Ihre Behauptung, daß man in Karlsruhe keine elektronischen 

Datenträger öffnen darf, ist nicht zeitgemäß! 

Gegen Sie bitte davon aus, daß diese Nachlässigkeit Ihrem Hause sehr 

bald vorgeworfen werden wird. 

Zur Anlage 20: Dort wird nachgewiesen, daß in NS-Prozessen sehr 

häufig Zeugen gehört wurden, die bewußt gelogen haben! 

Bei einem der NS-Prozesse wurde ein SS-Mann verurteilt und mußte 

etliche Jahre im Gefängnis sitzen, weil er angeblich einen nicht 

existierenden Reichstagsabgeordneten ermordet hat, weil er angeblich 

einen Mann ermordet hat, der bereits im ersten Weltkrieg gefallen ist und 

weil er dann einen Mann ermordet hat, der einfach weitergelebt hat und 

von der Zeitung interviewt wurde. 
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Auf der Seite 29 der Verfassungsbeschwerde, dem Anlagenverzeichnis, 

ergibt die die genaue Quelle der Anlage aus dem Titel. Der lautet: 

 Zeitung: Deutsche National-Zeitung 1965-10-29, Nr. 44 

 Diese Zeitung ist jederzeit aus Archiven für Ihr Haus zugreifbar. 

 Sie finden die Datei auch auf der Netzseite www.archive.org , 

woher die von mir genutzte Datei stammt. 

 

Sehr geehrte Frau Ingendaay-Herrmann, es ist sehr bezeichnend, daß 

das Schreiben Ihrer Mitarbeiterin Joachim mit keinem Wort auf die doch 

etwas außergewöhnliche 

Abfassung der Verfassungsbeschwerde eingeht! DER FILZ SCHEINT 

SO OFFENSICHTLICH UND SO BEKANNT ZU SEIN, DAß NICHT MAL 

MEHR DER VERSUCH GEMACHT WIRD, DEN ZU LEUGNEN! 

Sie sollten meine Verfassungsbeschwerde vom 15. Mai 2024 

wirklich selber lesen und dann schleunigst dafür sorgen, daß der 

Rechtsstaat wieder hergestellt wird! 

 Das würde natürlich zur Folge haben, daß jede Menge 

schwerkriminelle Typen aus dem öffentlichen Dienst vor Gericht zu 

stellen und abzuurteilen sind. 

Zeitgleich mit Ihrem Schreiben kam vom Amtsgericht Pinneberg das 

Schreiben vom 27.05.2024, Aktenzeichen 37 Ls 302 Js 32687/ 16, mit 

dem für mich eine Gesamtstrafe gebildet worden ist. Mir ist noch nicht 

ganz klar, was das bedeutet. Es kann nicht gut sein!  

 Diejenigen, die das getan haben, werden vor Standgerichten 

landen! HINRICHTUNG GARANTIERT! 

Sehr geehrte Frau Ingendaay-Herrmann, es besteht ein Zusammenhang 

zwischen Ihrem Schreiben und dem Schreiben des Amtsgerichtes!  

 Offensichtlich wird der X-fache Versuch gewagt, mich doch noch 

einzuschüchtern zu wollen! 

Falls Sie wissen, was die Spiritualität „kann“, dann rudern Sie sofort 

zurück und sorgen für die vollständige Wiederherstellung meiner Rechte, 

http://www.archive.org/
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die Abstrafung der Handlanger und die Aufdeckung und Abstrafung des 

FILZ. 

Tun Sie das nicht, dann werde nicht ich Sie in „911- Staub“ verwandeln! 

Das erledigt dann die Transzendenz! Die kann das millionenfach 

grausamer, als es die übelsten Schergen Stalins und Hitlers gemeinsam 

gekonnt hätten! 

 

Liebe Frau Ingendaay-Herrmann, nur damit Sie nicht sagen können, es 

nicht verstanden zu haben: 

Der Holocaust ist völlig entwertet 

und eignet sich nicht einmal mehr 

zum Abputzen des Arschloches, 

wenn der Massenmord mit 

CHEMO-Therapie an 

Krebspatienten nicht endlich 

öffentlich anerkannt und beendet 

wird! 

Die dafür Verantwortlichen sind abzustrafen!  

Das tatsächliche Problem besteht weltweit und hat auch einen Namen. 

Es handelt sich um die zunehmend mächtiger werdende „Satanische 

Weltregierung“, die ihre Verbrechen einfach nicht zugeben will. Nur 

braucht die die Verbrechen nicht mehr zuzugeben, denn die sind 

öffentlich bekannt! 

 

von Stosch  








